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#ST# Bundesratsbeschluss
zur Volksabstimmung vom 4. März 1973

über die Verfassungsartikel betreffend Bildung
und Forschung

(Vom 21. Dezember 1972)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf den Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1972 über die Änderung
der Bundesverfassung betreffend das Bildungswesen

sowie den Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1972 über die Ergänzung der
Bundesverfassung betreffend die Förderung der wissenschaftlichen Forschung,

beschliesst:

Art. l

Die Volksabstimmung betreffend den Bundesbeschluss über die Änderung
der Bundesverfassung betreffend das Bildungswesen sowie den Bundesbeschluss
über die Ergänzung der Bundesverfassung betreffend die Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung findet im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft am
4. März 1973 und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Vortagen
statt.

Art. 2

Die Bundeskanzlei wird beauftragt, die gemäss den gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Durchführung der Abstimmung nötigen Massnahmen zu treffen.

Art. 3

Telegraphische Meldungen der Abstimmungsergebnisse von den Gemein-
de-, Kreis- oder Bezirksbehörden an die kantonalen Zentralstellen und von
diesen an die Bundeskanzlei sind gebührenfrei.
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Art. 4

Dieser Beschluss ist den Kantonen mitzuteilen und in das Bundesblatt auf-
zunehmen.

Bern, den 21. Dezember 1972

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident:
Celio

Der Bundeskanzler :
Huber
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